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Gebührensatzung der Volkshochschule der Stadt Bayreuth 
 
 

Die Stadt Bayreuth erlässt aufgrund der Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 4. April 
1993 (GVBl 1993, S. 264), zuletzt geändert mit Gesetz vom 26.07.2004 (GVBl 2004, 
S. 272), folgende Satzung: 

 
 

§ 1 
 

Für den Besuch von Veranstaltungen der Volkshochschule werden in der Regel 
Gebühren erhoben, die bei der Anmeldung zu entrichten sind. 
 
 

§ 2 
 

(1) Die Gebühren betragen: 
 
für eine Unterrichtsstunde bei 10 und mehr Teilnehmenden (TN): 2,30 €  
für eine Unterrichtsstunde bei 8 und 9 TN: 2,90 €  
für eine Unterrichtsstunde bei 6 und 7 TN 3,65 € 
 
für eine Unterrichtsstunde Kleingruppenunterricht mit 5 TN 4,60 € 
 
für eine Unterrichtsstunde bei Kursen mit 2 Dozenten  
bei 10 und mehr TN 4,60 € 
bei 8 und 9 TN 5,80 € 
bei 6 und 7 TN 7,30 € 
 
für Einzelvorträge: 7,00 € 
 
 
Eine Unterrichtsstunde umfasst 45 Minuten. 
 
Bei EDV-Kursen kann sich die Kursgebühr um entstehende Nebenkosten erhöhen. 
 
Materialkosten (z.B. Kopien, Lebensmittel, Materialien in Kreativkursen) werden direkt 
im Kurs von der Kursleitung auf die Teilnehmenden umgelegt. 
 

(2) Der Leiter/die Leiterin kann mit Zustimmung des zuständigen Referenten einzelne 
Veranstaltungen als gebührenfrei erklären. 
 

(3) Empfänger/innen von Arbeitslosengeld I und II erhalten unter Vorlage der 
entsprechenden Nachweise eine Gebührenermäßigung in Höhe von 20% (ALG I) bzw. 
70% ALG II. Personen, deren Einkommen die jeweils geltenden Regelsätze des örtlichen 
Trägers der Sozialhilfe (bei Hilfe zum Lebensunterhalt) nicht übersteigt,  
können auf schriftlichen Antrag die Gebühren ganz oder teilweise erlassen werden. Über 
die Anträge entscheidet der Leiter/die Leiterin der Volkshochschule. 
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Kursleiter/innen, die im laufenden Semester an der vhs unterrichten, erhalten 
Gebührenbefreiung. 
 
 

§ 3 
 

Die Gebührensatzung tritt rückwirkend zum 1. September 1979 in Kraft. 
 
 
 

Bayreuth, den 21. Dezember 1979/ 1. Dezember 1988/ 29. Dezember 1994/ 
19. Juli 2000/ 30. Mai 2001/ 25. Juni 2003/ 24. März 2004/ 19. Juli 2006/ 
27. Juni 2007/ 17. Juli 2013/ 25. Juni 2014/ 24. Mai 2017/ 17. Juli 2019/ 

24. Juni 2023 

Stadt Bayreuth 
 

gez. Hans Walter Wild 
Oberbürgermeister 
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